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Praxis der Justizpflege beeinträchtigt 
Bürgerrechte 

Interview mit Dr. Norbert Seeger zur Arbeit mit unseren Gerichtsinstanzen 

Der Druck aus dem Aus
land und die Vorgänge im 
Justiz-, Bank- und Treu
handbereich haben in den 
letzten Monaten in unse
rem Land manches bewegt, 
was vor einem Jahr noch 
als unabänderlich galt. 

M i t  Dr. Norbert Seeger 
sprach Peter Kindle 

Gemäss einer Ende September 
im Ausland verbreiteten sda-
Meldung habe man  i n  Liech
tenstein n u n  alles mehr oder 
weniger im Griff: Gesetzesre
formen gegen die Geldwäsche 
seien durchgeführt, die Justiz 
werde schlagkräftiger ausge
staltet u n d  «gravierende 
Schwachpunkte» beim Landge
richt seien ausgemerzt. Beim 
Obergericht, so habe eine ange
ordnete Inspektion ergeben, 
funktioniere die Rechtsspre
chung «einwandfrei». 

Volksblatt: Herr Dr. Seeger, 
als Rechtsanwalt sind Sie 
von Berufs wegen mit der Ar
belt unserer Gerichtsinstan
zen konfrontiert. Als Bürger 
haben Sie persönlich äus
serst unliebsame Erfahrun
gen mit der jahrelangen Ver
schleppung von Abklärungen 
gemacht, indem ungerecht
fertigte Vorwürfe einfach 
nicht abgeklärt wurden. Sind 
Sie nun zufrieden über die 
Entfernung des involvierten 
Landrichters aus seinem Am
te?  

Dr. Norbert  Seeger: Nein, ich 
bin nicht zufrieden. Es benötig
te j a  den Druck v o n  aussen, a u s  
dem Ausland, sonst wäre alles 
noch wie ehedem. Und das ist 
bedenklich! Sicher gab es da 
die personelle Schwachstelle 
beim Landgericht. Diese 
Schwachstelle war  aber  landauf 
landab bekannt, u n d  man hätte 
die Angelegenheit längst lösen 
können,  wenn man gewollt 
hätte. 

Wir dürfen das Problem j e 
doch nicht a n  einer Person fest
machen. Wenn Missstände e i n 
fach zur  Kenntnis genommen 
werden ohne die Probleme zu 
lösen, d a n n  tragen für mich die 

R E K L A M E  

Dr. Norbert Seeger n immt  Stellung z u  akuten Problemen der Rechtspflege in unserem Land, die m i t  
den angekündigten personellen Aufstockungen der Gerichtsinstanzen noch keineswegs behoben s ind .  

Aufsichtsinstanzen die grössere 
Verantwortung. Und diese sind 
alle noch im Amt. 

Wer sind denn die Aufsichts
instanzen des  Landgerich
tes?  

Die VU ha t  mit ihrer Mehr
heit im Landtag zu Beginn der  
Achtzigeijahre den Juristen Ar
nold Laternser wider besseres 
Wissen, wider das Qualifika
tionsprinzip u n d  zur Bestür
zung der  FBP-Fraktion zur  Er
nennung  z u m  Landrichter vor 
geschlagen. 

In der  Mai-Sitzung dieses 
Jahres übte  n u n  der  Landtag 
Kritik: Die Abteilung des Land
richters Laternser meldete per  
Ende letzten Jahres 127 p e n -
dente Fälle bei der  Rechtshilfe 
in Strafsachen sowie 33 Pen
denzen bei Vorerhebungen u n d  
Voruntersuchungen in Verbre
chens- u n d  Vergehensfällen. 
«Wir müssen jetzt  etwas unter
nehmen», sagte der Landtags
präsident Peter Wolff. Er appel
lierte a n  den  Obergerichts
präsidenten Max Bizozzero, 
dem die Aufsichtspflicht über  
die Landrichter obliegt, nicht 
n u r  Briefe z u  schreiben, s o n 

dern z u  handeln u n d  auch Dis
ziplinarverfahren in Betracht 
zu ziehen. Kurz gesagt wurden 
Taten statt  Worte verlangt. 

Sie betrachten den Oberge
richtspräsidenten Bizozzero 
als mitverantwortlich an den 
angeprangerten Missstän
den. Demnach nimmt dieser1 

seine Aufsichtsfunktion nicht' 
s o  einwandfrei wahr, wie e s  
in der Zeitungsmeldung ver
breitet wurde? 

Das ist zutreffend. Das ist 
aber  nicht  allein meine Auffas
sung, implizit ha t  dies auch der 
Landtagspräsident so ausge
sprochen. Weiters ist zu bemer
ken, dass die politischen In 
stanzen die seinerzeitige Fehl
besetzung beim Landgericht 
erst korrigiert haben, nachdem 
Liechtenstein aufgrund u n 
genügender  Rechtshilfe v o n  der  
FATF a u f  die ominöse 
Schwarze Liste gesetzt wurde. 
A u f  einmal w a r  es  möglich, e i 
n e n  Richter z u  einer berufli
chen Veränderung z u  bewegen, 
nachdem dies jahre lang qls 
nicht machbar  galt. Und e s  ist 
n u n  mal  so: Wer jahre lang 
wegschaut, Missstände a u s  

falsch verstandener Solidarität 
duldet, der macht  sich daran 
mitverantwortlich. 

Wenn Missstände 
einfach zur 

Kenntnis genom
men werden, ohne 
*die Probleme zu 
Jösen, dann tra
gen für mich die 
|\ufsichtsinstan-
zen die grössere 
[Verantwortung. 

Dieser Missstand wäre nun 
behoben. Was müsste denn 
aus Ihrer Sicht noch verbes
sert werden? Es soll ja zu
sätzliche Richterstellen ge
ben, die Staatsanwaltschaft 
ist personell aufgestockt 
worden und eine Wirtschaft
polizei wird geschaffen. 

fes sind für  mich zwei Aspek
te: Zum einen gibt  es n o c h  
weitere personelle Schwach
stellen, die behoben werden 
müssten. Der andere Aspekt ist 
ptwas komplexer und  betrifft 
das System der  Rechtspflege a n  
sich. Im Verlaufe der  letzten 
Jahre  ist das  Zivilprozessver
fahren d e  facto zu einem einin-
stanzlichen Verfahren gewor
den. Mit anderen Worten: Die 
Refhtsstaatlichkeit ha t  v o n  
Jajir zu J a h r  abgenommen. 

Was soll ein Nicht-Jurist da
runter verstehen? 

» 

Ein Beispiel: Wenn in einem 
Rechtsstreit das Landgericht als  
erste Gerichtsinstanz ein Urteil 
HU t, so steht es dem Kläger 
o d  :r dem Beklagten frei, Beru-
f u i g  beim Obergericht als  
zwsiter Instanz einzureichen. 
W f  r Berufung einreicht, erwar
te t  nun  vom Obergericht, dass  
es in zweiter Instanz sich der 
Sai :he annimmt, die Fakten 
pri ft, auch die Argumente der 
Be u f u n g  abwägt und  weiters 
u n  ersucht, ob die erste Ge-
ricntsinstanz alle relevanten 
Aspekte einbezogen u n d  richtig 
gewürdigt hat. J e  nachdem 
wird das Obergericht das e r 
gangene Urteil bestätigen, 
abändern oder  aufheben. 

Während der letzten Jahre  
häufen sich n u n  die Gerichts
fälle beim Staatsgerichtshof, 
der  Gerichtsentscheide a u f  ihre 
Verfassungsmässigkeit zu über
prüfen hat.  Diese Häufung ist 
nicht etwa da rau f  zurückzu
führen, weil die Rechtsstreitig
keiten derart zugenommen hä t 
ten. Der Grund liegt eher darin, 
dass sowohl da s  Obergericht 
wie auch der  Oberste Gerichts
h o f  als dritte Instanz, die j a  ei
gentlich Prüfinstanzen wären, 
keine selbständige rechtliche 
Beurteilung m e h r  vornehmen.  
In der  Praxis beschränken sich 
diese darauf, das Urteil der  ers
ten Instanz nu r  m e h r  a u f  Plau-
sibilität z u  prüfen oder  zu 
kommentieren u n d  m e h r  oder 
weniger zu bestätigen. Die ei
gentlichen Prüfinstanzen sind 
zu Bestätigungsinstanzen ge 
worden. Und damit  verkommt 
das  liechtensteinische Zivilpro
zessverfahren zu einem einin-
stanzlichen Verfahren. 

Welche Nachtelle ergeben 
sich aus dieser Entwicklung 
für die Bürgerinnen? 

Die Verfahren werden ver 
längert. Die Verfahren werden 
verteuert. Die Qualität u n d  Ob
jektivität der  Beurteilung eines 
Rechtsfalles leidet. Diese 
schleichende Systemverände
rung zum Nachteil de r  Rechts
sicherheit dürfen wir  nicht z u 
lassen. Durch die Bestätigungs-
Praxis der  übergeordneten Ge
richtsinstanzen verändert  sich 
die Zivilprozessordnung. Die 
Rechtssicherheit ist nicht mehr 
in genügendem Ausmass ge
währleistet. Der Oberste Ge
richtshof entspricht immer w e 
niger seinem gesetzlichen Auf
trag zur Rechtsentwicklung 
u n d  Rechtssicherheit, wenn er 
die Rechtslage im konkreten 
Einzelfall n icht  nochmals 
selbständig beurteilt. 

Sie haben vorher noch weite
re personelle Schwachstellen 
im Justizbereich angedeutet. 
Wo konkret sehen Sie diese? 

Die Rechtsstaat
lichkeit hat von 

Jahr zu Jahr 
abgenommen. 

Es geht  mir nicht darum, hier 
Einzelpersonen a n  den Pranger 
zu stellen. Es müssten die z u 
ständigen Aufsichtsinstanzen 
ihre Verantwortung wahrneh
men. Ich habe jedoch  selber 
schmerzlich erfahren müssen, 
was die Verschleppung von  
Verfahren ftir negative Auswir
kungen mit sich bringt, vo r  al
lem, w e n n  die Medien daran 
Interesse gefunden haben. 
Über J a h r  und  Tag können  bös
willige Unterstellungen und  
falsche Behauptungen verbrei
tet und multipliziert werden, 
n u r  weil die Untersuchungs
behörde keine Abklärungsmass-
nahmen vornimmt u n d  keine 
Entscheidung trifft. 

Nachdem die liechtensteini
sche Untersuchungsbehörde -
im Unterschied zu den ausländi
schen - i n  einem in den  Medien 
breit getretenen Fall während 
dreier Jahre keine zielführenden 
u n d  raschen Abklärungen vor
genommen hatte, obwohl der 
Fall j a  angeblich brisant war, h a 

ben wir im Sommer 1999 Auf
sichtsbeschwerde gegen die zu
ständige Staatsanwältin einge
reicht. Das Untersuchungsver
fahren wurde daraufhin noch im 
Herbst eingestellt. Allerdings hat 
die Regierung als Aufsichts
behörde das Fehlverhalten der 
Staatsanwältin gedeckt. 

Im Verlaufe der 
letzten Jahre ist 
das Zivilprozess

verfahren de facto 
zu einem einin-
stanzlichen Ver

fahren geworden. 

Es brauchte also den Spitzer-
Bericht, der die Regierung 
zum Handeln veranlasste, wie 
z.B. die personelle Auf
stockung der Staatsanwalt
schaft? 

Das weiss ich nicht. A u f  jeden 
Fall funktioniert die Kontrolle 
durch den Obergerichts
präsidenten hinsichtlich der 
Landrichter nicht. Genau so we
nig funktioniert die Kontrolle, 
was die Tätigkeit der  Staatsan
waltschaft betrifft, wofür die 
Regierung zuständig ist. Einer
seits wurden Missstände nicht 
wahrgenommen oder diese 
wurden beschönigt und in Kauf 
genommen. Personelle Mass
nahmen waren überhaupt kein 
Thema. Möglicherweise aus  
falsch verstandener Solidarität 
oder aus politischen Gründen. 
Dies ist der  disziplinarische 
Aspekt, w o  nun, wenn  auch auf 
Druck v o n  aussen, endlich der 
Hebel angesetzt wurde. Ande
rerseits, u n d  das erscheint mir 
noch gravierender, funktioniert 
die Kontrollfunktion bei den 
Gerichtsverfahren nicht mehr 
verfassungsgemäss, weil die ei
gentlichen Prüfinstanzen zu Be
stätigungsinstanzen geworden 
sind. Dies ist ein schleichender 
Vorgang, und  diese Verände
rung bekommen vo r  allem j e n e  
zu spüren, die persönlich betrof
fen sind. Die Rechtssicherheit ist 
nicht mehr gewährleistet. 

Wie weit sind Sie optimis
tisch, dass hier die notwendi
gen Korrekturen erfolgen? 

Wo Menschen arbeiten, pas
sieren Fehler, t reten menschli
che Schwächen zutage. Dafür 
gibt .es eben mehrere Instan
zen. Dazu wären Aufsichtsor
gane und  eigentliche Prüfin
stanzen da, dami t  diese ihre 
Kontrollfunktion wahrnehmen.  
Wenn die Prüfinstanzen hinge
gen zu schleichenden negat i 
ven Veränderungen des Ge
richtswesens beitragen, anstat t  
diese z u  korrigieren, dann  lei
den die Justizpflege, das  
Rechtssystem und die Rechtssi
cherheit. Und die letztlich 
Leidtragenden s ind  alle Bürge
rinnen u n d  Bürger dieses Lan
des. Diese Veränderung der 
Rechtsordnung h a t  natürlich 
mit den  für die Verfahren z u 
ständigen Personen z u  tun. Es 
ist z u  befürchten, dass diese 
eher dabei bleiben, offensicht
liche Probleme z u  beschönigen 
anstat t  z u  lösen. Deshalb bin 
ich i n  der  Tat nicht  sehr  opt i 
mistisch u n d  kann nicht a n  ei
n e  baldige Besserung glauben. 
Das ist aber  kein Grund für 
mich zu schweigen. 


